
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Finanzstatusbericht 
Bericht nach § 1 Absatz 4 Nr. 11 Gemeindehaushaltsverordnung 
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 

 
M-Nr.: 136/18 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzstatusbericht für das Haushaltsjahr 2018 zur 
Kenntnis.  
 
 
Begründung: 
 
 
A. Ziel 
 
Mit dem Finanzstatusbericht soll eine Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit dargestellt 
werden. Der Finanzstatusbericht ist künftig in die halbjährlich der Stadtverordnetenversammlung 
vorzulegenden Finanzberichte einzubeziehen. 
 
 
B. Historie 
 
Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Jahr 2016 wurde im § 1 Absatz 4 Nr.11 die 
Erstellung eines Finanzstatusberichts als zusätzliche Anlage zum Haushaltsplan vorgegeben. 
Dieser ist erstmals dem Haushaltsplan 2018 als Anlage beizufügen. Die inhaltlichen Vorgaben 
ergeben sich aus dem amtlichen Muster 22 der Gemeindehaushaltsverordnung. 
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Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und -beratung wurde diese Anlage irrtümlich nicht dem 
Haushaltsplanentwurf beigefügt. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes ist die 
Vollständigkeit der Anlagen zum Haushaltsplan zwingend erforderlich. 
 
 
C. Lösung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den aktuellen Finanzstatusbericht 2018 zur Kenntnis. 
Dieser wird als Anlage zum Haushaltsplan der Kommunalaufsicht zusammen mit der Vorlage 
Haushaltskonsolidierung nachgereicht. Der Antrag auf Genehmigung liegt der Kommunalaufsicht 
bereits vor. 
 
Rüsselsheim am Main, den 24.04.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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